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Gemeinderatsbeschlüsse 

 
Der Gemeinderat hat in der Sitzung vom 30. November 2009 folgende Beschlüsse gefasst: 
 
1. Der Revision der Zweckverbandsordnung des Zweckverbands Seewasserwerk Hirsa-

cker-Appital wird zugestimmt. 

2. Der Revision der Zweckverbandsordnung des Zweckverbands für Abfallverwertung im 
Bezirk Horgen wird zugestimmt. 

3. Die Motion der SVP-Fraktion vom 2. November 2009 betreffend Sozialinspektor oder 
eine gleichbedeutende Amtsperson oder Stelle geht zur Stellungnahme an den Stadt-
rat. 

4. Das Postulat der Fraktion der Grünen vom 6. Mai 2009 betreffend Solarzellen auf dem 
ARA-Neubau wird als erledigt abgeschrieben. 

5. Die Überweisung des Postulats der Fraktion der Grünen vom 2. November 2009 
betreffend Seeuferweg auf der Halbinsel Au wird abgelehnt. Dieses Postulat wird als 
erledigt abgeschrieben.  

6. Die Interpellation von Willy Rüegg, SP-Gemeinderat und Heinz Wiher, GP-
Gemeinderat vom 9. März 2009 betreffend Busfahrplan und Busbetrieb wird als erle-
digt abgeschrieben. 

7. Die Interpellation der EVP-Fraktion vom 23. März 2009 betreffend Bushaltestellen 
Tobelrain und Hallebad/Frohmatt wird als erledigt abgeschrieben. 

8. Die Interpellation von Thomas Largiadèr, SP-Gemeinderat, vom 14. Mai 2009 betref-
fend Unterschriftensammlung in Wädenswil wird als erledigt abgeschrieben. 

9. Die Interpellation der SVP-Fraktion vom 22. Juni 2009 betreffend Gewerbeland in 
Wädenswil wird als erledigt abgeschrieben. 

 
Stimmrechtsrekurs 

Gegen diese Beschlüsse kann wegen Verletzung von Vorschriften über die politischen 
Rechte und ihre Ausübung innert 5 Tagen, von dieser Veröffentlichung an gerechnet, 
schriftlich Rekurs beim Bezirksrat Horgen eingereicht werden.  
 

Beschwerde 

Im Übrigen kann gegen diese Beschlüsse gestützt auf § 151 Abs. 1 Gemeindegesetz (Ver-
stoss gegen übergeordnetes Recht, Überschreitung der Gemeindezwecke oder Unbilligkeit) 
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innert 30 Tagen, von dieser Veröffentlichung an gerechnet, schriftlich Beschwerde beim 
Bezirksrat Horgen eingereicht werden. Die Kosten des Beschwerdeverfahrens hat die unter-
liegende Partei zu tragen.   
 
Gemeinderat 
Präsident:  Thomas Hartmann 
Sekretärin: lic. iur. Lucia Eigensatz  
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